
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel I des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548). 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  
 

Darstellung alt: Bebauungsplan „Am Usweg“ Darstellung neu: Bebauungsplan „Am Usweg“ - 1. Änderung 

2 Festsetzungen und bauordnungsrechtliche Gesta ltungsvorschriften  
 

2.1 Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Usweg“ modifiziert für den räumlichen Teilgel-
tungsbereich des Allgemeinen Wohngebietes die überbaubaren Grundstücksflächen und die 
Erschließung des rechtskräftigen Bebauungsplanes, Planstand 22.11.2004.  
 
Entgegenstehende Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am Usweg“ von 2004 der Stadt 
Neu-Anspach, den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am 
Usweg“ betreffend, werden aufgehoben. Die Zeichenerklärung bezieht sich ausschließlich auf 
den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung. 
 
Die sonstigen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie bauordnungsrechtlichen 
Gestaltungsvorschriften gelten unverändert fort. 
 

 

Verfahrensvermerke  
 
1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 BauGB:  
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 
10.12.2007 gefasst.  
 
 
2. Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB:  
Der Planentwurf wurde der betroffenen Öffentlichkeit in der Informationsveranstaltung am 30.01.2008 
vorgestellt. Darüber hinaus hatte die betroffene Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 
18.02.2008.  
 
 
3. Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 
3 BauGB:  
Der Planentwurf wurde mit Schreiben vom 23.01.2008 an die betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange verschickt. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen wurde bis 08.02.2008 (einschl.) 
festgelegt. 
 
 
4. Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB: 
Der Planentwurf wurde am 17.03.2008 als Satzung beschlossen. 
 
Bestätigung der Vermerke 1.-4. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
 
 
Neu-Anspach, den __.__.____ _____________ 
 Bürgermeister 
 
 
5. In-Kraft-Treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB:  
Der Bebauungsplan wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Damit hat der Bebauungsplan 
Rechtskraft erlangt. 
 
 Siegel der Stadt 
 
 
 
 
Neu-Anspach, den __.__.____ _____________ 
 Bürgermeister 
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